TIP DES MONATS 4/04

Hund wird einbehalten

Tierzüchter, die sich weigern, ihre Tierarztrechnung sofort nach Behandlung zu bezahlen, müssen damit rechnen, dass die behandelten Tiere vom behandelnden Tierarzt einbehalten werden.

So urteilten die Richter des Mainzer Landgerichts zugunsten eines Tierarztes, der einen Boxer wegen einer Milzerkrankung in Behandlung hatte. Nachdem das Tier in der Klinik operiert worden war, weigerte sich der Tierhalter, ein Hundezüchter, das ausstehende Honorar in Höhe von ca. eintausend Euro zu bezahlen.

Kein Geld - kein Hund, dachte sich der Tierarzt und behielt das Tier ein, und dies nach richterlicher Ansicht zu recht: 

Entscheidend für die Richter war, dass der Tierhalter den Boxer in seiner Eigenschaft als Hundezüchter gehalten hatte. Dies setze eine gewisse emotionale Distanz zum Tier voraus, die bei der gewöhnlichen Haltung eines Hundes als Haustier demgegenüber nicht vorhanden sei. Nach Ansicht der Richter bestand dementsprechend beim Hund auch eine solche emotionale Distanz zum Tierhalter, sodass es nicht zur Vereinsamungsgefühlen oder seelischen Schmerzen bei dem Vierbeiner als Zuchthund hätte kommen können.

(Landgericht Mainz, Aktenzeichen 6 S 4/02)

